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Abfallrechtliche Einstufung von Landschaftspflegematerial 
 
Im Hinblick auf die anstehende Änderung der Rechtslage nach Inkraft-
treten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) hat sich der Abfall-
rechtsausschuss der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Abfall in seiner 
Sitzung am 14./15.02.2012 mit der Frage des Einsatzes von Land-
schaftspflegematerial als Brennstoff in Biomasseheizkraftwerken be-
fasst und zu der abfallrechtlichen Einstufung dieses Materials folgen-
den Beschluss gefasst: 

1. Natürliche, nicht gefährliche Hölzer aus der Landschaftspflege un-
terfallen nicht dem Geltungsbereich der Abfallrechts, soweit sie eine 
vergleichbare stoffliche Beschaffenheit aufweisen, wie Hölzer aus 
der Forstwirtschaft (Begründung zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 KrWG). 

2. Sonstige Landschaftspflegematerialien können ihre Abfalleigen-
schaft unter den Voraussetzungen des § 5 KrWG verlieren; dazu ist 
in der Regel eine Aufarbeitung erforderlich. 

Insoweit ist zunächst festzuhalten, dass zwar Stroh und andere natürli-
che nicht gefährliche land- oder forstwirtschaftliche Materialien, die zur 
Energieerzeugung aus einer solchen Biomasse verwendet werden, 
gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 KrWG ausdrücklich vom Anwendungsbereich 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ausgenommen sind, jedoch grund-
sätzlich nicht Landschaftspflegematerial, Aufwuchs an Feld- und 
Waldwegen und Aufwuchs in und an Gewässern. Die Bundesregierung 
hat allerdings in der Begründung zum Gesetzentwurf klargestellt, dass 
neben land- oder forstwirtschaftlichen Materialien auch Hölzer aus der 
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Landschaftspflege vom Anwendungsausschluss erfasst werden kön-
nen, soweit sie aufgrund ihrer stofflichen Beschaffenheit mit den Höl-
zern aus der Forstwirtschaft vergleichbar sind. 

Gegen einen generellen Ausschluss für Grün-, Strauch- und Baum-
schnitt aus der Landschaftspflege vom Anwendungsbereich des Abfall-
rechts spricht, dass diese Materialien nicht von vornherein unbedenk-
lich sind, sondern ein phytohygienisches Risikopotential zur Verbrei-
tung von pflanzlichen Krankheitserregern beinhalten oder Schwerme-
tallbelastungen aufweisen können. Sie unterliegen daher als Bioabfälle 
den Behandlungs- und Verwertungsvorgaben der Bioabfallverordnung.  

Wenn Hölzer aus der Landschaftspflege als Brennstoff, der nicht dem 
Abfallrecht unterliegt, in Biomassekraftwerken eingesetzt werden sol-
len, muss sichergestellt sein, dass diese Hölzer eine vergleichbare 
stoffliche Beschaffenheit aufweisen, wie Hölzer aus der Forstwirtschaft. 
In der Praxis wird ein solches Material grundsätzlich zuvor aufzuberei-
ten sein. Soweit im Anschluss an die Aufbereitung naturbelassenes 
Holz in Brennstoffqualität die Aufbereitungsanlage verlässt, kann ab 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Kreislaufwirtschaftsgesetzes da-
von ausgegangen werden, dass es keine Abfalleigenschaft (mehr) 
aufweist, wenn die Voraussetzungen des § 5 KrWG erfüllt sind, d.h. ein 
Markt vorhanden ist, im Rahmen bestehender Lieferverträge für den 
Kauf der erzeugten Brennstoffe vom Kraftwerksbetreiber ein entspre-
chender Preis entrichtet wird, es den Qualitätsanforderungen des 
Marktes entsprechend der DIN EN 14961 (Produktnorm für feste Bio-
brennstoffe) genügt, im Vergleich zu Waldrestholz keine zusätzlichen 
Aufarbeitungsschritte zur Erzeugung des Brennstoffs mehr nötig sind 
und kein schadstoffbedingtes Gefährdungspotential vorhanden ist.  

Ich bitte die Bezirksregierungen, die unteren Umweltbehörden entspre-
chend zu informieren. 

Im Auftrag 

 
gez.: Buch 


